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22/20 – Kreis Coesfeld

Absage der 33. Sitzung des Kreistags am 24.03.2020

Diese 33. Sitzung des Kreistages am 24.03.2020 wird ab-
gesagt.

Das neuartige SARS-CoV 2 hat sich in kurzer Zeit weltweit 
und auch in Deutschland verbreitet. Auch im Kreis Coes-
feld gibt es zahlreiche Infektionen. Vor dem Hintergrund 
steigender Infektionszahlen in den vergangenen Tagen und 
der weiterhin dynamischen Entwicklung ist es erforderlich, 
weitere kontaktreduzierende Maßnahmen zur Beeinflus-
sung - insbesondere Verzögerung der Ausbreitungsdyna-
mik - zu ergreifen und Infektionsketten zu unterbrechen. In 
der jetzigen Situation würde eine Kreistagssitzung diesem 
Ziel zuwiderlaufen und können zu einer Weiterverbreitung 
des Virus beitragen. Daher habe ich mich in Abstimmung 
mit den Fraktionsvorsitzenden dazu entschlossen, die Kreis-
tagssitzung abzusagen. 

Damit gleichwohl erforderliche Beschlüsse zeitnah gefasst 
werden, werde ich dem Kreisausschuss in seiner Sitzung 
am 18. März 2020 vorschlagen, die Beschlüsse in Form 
einer Dringlichkeitsentscheidung zu fassen. Diese dann so 
getroffenen Entscheidungen werden dem Kreistag in der 
nächsten Sitzung zur Genehmigung vorgelegt.

Die Sitzung des Kreisausschusses wird wie geplant am 
18. März 2020 im Großen Sitzungssaal des Kreishauses I 
stattfinden, da für die Mitglieder des Kreisausschusses im 
Großen Sitzungssaal genügend Platz sein dürfte, um die hy-

gienischen Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts (insbe-
sondere Abstandsregelungen) einzuhalten. 

Coesfeld, 16.03.2020

Kreis Coesfeld
Der Landrat
gez. Dr. Schulze Pellengahr

23/20 – Kreis Coesfeld

Aufforderung	zur	Einreichung	von	Wahlvorschlägen	für	
die	 Wahl	 des	 Landrates/der	 Landrätin	 und	 des	 Kreis-
tages des Kreises Coesfeld am 13.09.2020

Gemäß § 24 und 75 b Abs. 1 der Kommunalwahlordnung 
- KWahlO - vom 31. August 1993 (GV. NRW. S. 592, ber. 
S. 967), zuletzt geändert durch Verordnung vom 09. Okto-
ber 2019 (GV. NRW. S.  602), - SGV. NRW. 1112 - fordere 
ich zur Einreichung von Wahlvorschlägen auf. 

Die Wahlvorschläge für die Wahl des Landrates/der Landrä-
tin und des Kreistages des Kreises Coesfeld sind spätestens 

bis	zum	16.07.2020,	18.00	Uhr	(Ausschlussfrist),

beim Wahlleiter des Kreises Coesfeld, Friedrich-Ebert-Stra-
ße 7, 48653 Coesfeld, Zimmer 142, einzureichen.



Seite 44 Amtsblatt des Kreises Coesfeld Nr. 07/2020

Es	wird	dringend	empfohlen,	die	Wahlvorschläge	früh-
zeitig	 vor	 diesem	 Termin	 einzureichen,	 damit	 etwaige	
Mängel,	die	die	Gültigkeit	der	Wahlvorschläge	berühren,	
vorher	noch	behoben	werden	können.	

Für die Wahlvorschläge sind amtliche Vordrucke zu verwen-
den, die beim Wahlleiter des Kreises Coesfeld, Friedrich-
Ebert-Straße 7, 48653 Coesfeld, Zimmer 142, angefordert 
werden können. Die Vordrucke werden kostenlos übersandt 
oder abgegeben bzw. digital zur Verfügung gestellt.

Auf die Bestimmungen der §§ 15 bis 17 sowie der §§ 46b und 
46d Abs. 1 bis 4 des Kommunalwahlgesetzes - KWahlG - in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 30. Juni 1998 (GV. 
NRW. S. 454, ber. S. 509 und 1999, S. 70), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 11. April 2019 (GV. NRW. S. 202), - SGV.
NRW. 1112 und der §§ 25, 26 und 31 sowie §§ 75a, 75b 
KWahlO weise ich hin.

Insbesondere bitte ich zu beachten:

1. Allgemeines

1.1 Wahlvorschläge können von politischen Parteien im 
Sinne des Artikels 21 des Grundgesetzes (Parteien), 
von mitgliedschaftlich organisierten Gruppen von Wahl-
berechtigten (Wählergruppen) und von einzelnen Wahl-
berechtigten (Einzelbewerbern/Einzelbewerberinnen), 
von diesen allerdings keine Reserveliste, eingereicht 
werden.

1.2 Als Bewerber/Bewerberin einer Partei oder einer 
Wählergruppe kann in einem Wahlvorschlag nur be-
nannt werden, wer in einer Mitglieder-	oder	Vertreter-
versammlung im Wahlgebiet in geheimer Wahl hierzu 
gewählt worden ist. Kommt eine derartige Versammlung 
nicht zustande, so kann die Partei oder Wählergruppe 
ihre Bewerber/Bewerberinnen in einer Versammlung 
von Wahlberechtigten aufstellen lassen (§ 17 Absatz 5 
KWahlG). 

 Eine Ausfertigung der Niederschrift über die Wahl der 
Bewerber/der Bewerberinnen mit Angaben über Ort 
und Zeit der Versammlung, Form der Einladung, Zahl 
der erschienenen Mitglieder, Vertreter/Vertreterinnen 
oder Wahlberechtigten und Ergebnis der Abstimmung 
ist mit dem Wahlvorschlag einzureichen. Hierbei haben 
der Leiter/die Leiterin der Versammlung und zwei von 
diesem/dieser bestimmte Teilnehmer/Teilnehmerinnen 
gegenüber dem Wahlleiter an Eides statt zu versichern, 
dass die Wahl der Bewerber/Bewerberinnen für das 
Amt des Landrates/ der Landrätin (Anlage 10c) sowie 
für die Vertretung (Anlage 10 a) in geheimer Abstim-
mung erfolgt ist. Hinsichtlich der Reservelisten hat 
sich die Versicherung an Eides statt auch darauf zu 
erstrecken, dass die Festlegung der Reihenfolge der 
Bewerber/Bewerberinnen und die Bestimmung der 
Ersatzbewerber/Ersatzbewerberinnen in geheimer Ab-
stimmung erfolgt sind.

 Die Beibringung einer Ausfertigung	der	Niederschrift	
und der Versicherung	an	Eides	statt bis zum Ablauf 
der Einreichungsfrist ist Vorrausetzung für das Vorlie-
gen eines gültigen Wahlvorschlags. 

1.3 Ist die Partei	oder	Wählergruppe in der im Zeitpunkt 
der Wahlausschreibung laufenden Wahlperiode nicht 
ununterbrochen im Kreistag des Kreises Coesfeld, 
im	Landtag	für	das	Land	Nordrhein-Westfalen	oder	
aufgrund	 eines	 Wahlvorschlags	 aus	 dem	 Land	
im Bundestag vertreten, so kann sie einen Wahlvor-
schlag zudem nur einreichen, wenn sie nachweist, 

dass sie einen nach demokratischen	 Grundsätzen	
gewählten	Vorstand, eine schriftliche Satzung und 
ein Programm hat; dies gilt nicht für auf Landesebe-
ne organisierte Parteien, die die Unterlagen gemäß § 6 
Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und 2, Abs. 4 des Parteiengesetzes 
bis zum Tage der Wahlausschreibung ordnungsgemäß 
beim Bundeswahlleiter eingereicht haben.

 Welche Parteien, die auf Landesebene organisiert sind, 
gemäß § 15 Abs. 2 Satz 2 KWahlG dem Bundeswahl-
leiter die Unterlagen eingereicht haben und wo und 
bis zu welchem Zeitpunkt Anträge auf Bestätigung der 
ordnungsgemäßen Einreichung von Satzung und Pro-
gramm von Parteien und Wählergruppen eingereicht 
werden können, hat das Ministerium des Innern öffent-
lich bekannt gemacht (MBl. NRW. 2019 S. 764)

2.	 Wahlvorschläge	 für	 das	 Amt	 des	 Landrates	 oder	
der	Landrätin

2.1 Wählbar für das Amt des Landrates/der Landrätin ist, 
wer am Wahltag Deutsche/r oder in Deutschland wohn-
hafter Unionsbürger/Unionsbürgerin ist, das 23. Le-
bensjahr vollendet hat und nicht vom Wahlrecht aus-
geschlossen ist und die Gewähr dafür bietet, dass er 
jederzeit für die freiheitlich demokratische Grundord-
nung im Sinne des Grundgesetzes eintritt.

 Wer für das Amt des Landrates/der Landrätin wählbar 
ist, kann sich selbst vorschlagen. 

2.2 Wahlvorschläge für das Amt des Landrates/der Landrä-
tin können auch von Parteien und Wählergruppen ge-
meinsam eingereicht werden. In diesem Fall ist der Be-
werber/die Bewerberin entweder in einer gemeinsamen 
Versammlung oder in getrennten Versammlungen der 
beteiligten Wahlvorschlagsträger geheim zu wählen. 
Die Träger des gemeinsamen Wahlvorschlags dürfen 
keinen anderen als den gemeinsamen Bewerber/die 
gemeinsame Bewerberin wählen und zur Wahl vor-
schlagen (§ 46d Absatz 3 KWahlG). Für die Aufstellung 
sind die entsprechenden Vorschriften des Kommunal-
wahlgesetzes und der Kommunalwahlordnung (§ 17 
KWahlG, § 26 KWahlO) zu beachten. 

 Der Wahlvorschlag soll nach dem Muster der Anlage 
11d zur KWahlO eingereicht werden. Er muss enthal-
ten:

- Den Namen und – sofern eine solche verwendet 
wird – die Kurzbezeichnung der Partei oder Wäh-
lergruppe, die den Wahlvorschlag einreicht, bei ge-
meinsamen Wahlvorschlägen die Namen und ggf. 
die Kurzbezeichnungen aller beteiligten Wahlvor-
schlagsträger; andere Wahlvorschläge können durch 
ein Kennwort des Wahlvorschlagsträgers gekenn-
zeichnet werden;

- Familiennamen, die Vornamen, Beruf, Geburtsda-
tum, Geburtsort und Anschrift (Hauptwohnung) sowie 
Staatsangehörigkeit, E-Mail-Adresse oder Postfach 
des Bewerbers/der Bewerberin. 

 Der Wahlvorschlag soll ferner Namen, Anschriften und 
Kontaktdaten der Vertrauensperson und der stellvertre-
tenden Vertrauensperson enthalten.

2.3  Der Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergruppe 
muss von der für das Wahlgebiet zuständigen Leitung 
unterzeichnet sein (§ 15 Abs. 2 Satz 1 KWahlG). Ge-
meinsame Wahlvorschläge müssen von den jeweiligen 
für das Wahlgebiet zuständigen Leitungen aller betei-
ligten Wahlvorschlagsträger unterzeichnet sein. Bei 
Wahlvorschlägen von Einzelbewerbern/Einzelbewer-
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berinnen muss der Unterzeichner/die Unterzeichne-
rin des Wahlvorschlags im Wahlgebiet wahlberechtigt 
sein.

2.4 Dem Wahlvorschlag sind beizufügen:

- Die Zustimmungserklärung des Bewerbers/der Be-
werberin nach dem Muster der Anlage 12c zur 
KWahlO; die Erklärung kann auch auf dem Wahlvor-
schlag nach dem Muster der Anlage 11d zur KWahlO 
abgegeben werden. Dabei hat der Bewerber/die Be-
werberin zu versichern, dass er/sie für keine andere 
Wahl zum Bürgermeister/zur Bürgermeisterin oder 
Landrat/Landrätin kandidiert. Die ordnungsgemäße 
Abgabe der Zustimmungserklärung bis zum Ablauf 
der Einreichungsfrist ist Voraussetzung für die Abga-
be eines gültigen Wahlvorschlags.

- Eine Bescheinigung des zuständigen Bürgermeisters/
der zuständigen Bürgermeisterin nach dem Muster 
der Anlage 13b zur KWahlO, dass der Bewerber/
die Bewerberin wählbar ist (Wählbarkeitsbeschei-
nigung); die Bescheinigung kann auch auf dem 
Wahlvorschlag nach dem Muster der Anlage 11d zur 
KWahlO erteilt werden.

- Bei Wahlvorschlägen von Parteien und Wählergrup-
pen eine Ausfertigung der Niederschrift über die Ver-
sammlung der Partei oder Wählergruppe zur Aufstel-
lung des Bewerbers/der Bewerberin (Anlage 9c zur 
KWahlO) mit den nach § 17 Abs. 8 KWahlG vorge-
schriebenen Versicherungen an Eides statt (Anlage 
10c zur KWahlO). 

2.5  Unterstützungsunterschriften
 Wahlvorschläge der unter Nr. 1.3 genannten Par-

teien und Wählergruppen müssen außerdem von 
mindestens 270 Wahlberechtigten des Kreises per-
sönlich und handschriftlich unterzeichnet sein; dies gilt 
auch für Wahlvorschläge von Einzelbewerbern/Einzel-
bewerberinnen. 

 Der Unterstützungsunterschriften bedarf es nicht, wenn 
der bisherige Landrat vorgeschlagen wird. 

 Unterstützungsunterschriften für gemeinsame Wahl-
vorschläge sind nur beizubringen, wenn alle beteiligten 
Wahlvorschlagsträger unter die in Nr. 1.3 genannten 
Parteien und Wählergruppen fallen (§ 75 b Absatz 5 
KWahlO).

 Die Unterschriften sind auf amtlichen Formblättern 
nach Anlage 14b zur KWahlO zu erbringen. Für jeden 
Unterzeichner/jede Unterzeichnerin ist auf dem Form-
blatt oder gesondert eine Bescheinigung der Heimat-
kommune nach dem Muster der Anlage 15 zur KWahlO 
beizufügen, dass er/sie im Wahlgebiet wahlberechtigt 
ist.

 Die ordnungsgemäße Unterzeichnung mit dem Nach-
weis der Wahlberechtigung bis zum Ablauf der Einrei-
chungsfrist ist Voraussetzung für das Vorliegen eines 
gültigen Wahlvorschlags, es sei denn, der Nachweis 
kann infolge von Umständen, die der Wahlvorschlags-
berechtigte nicht zu vertreten hat, nicht rechtzeitig er-
bracht werden.

 Für die Unterstützungsunterschriften ist weiter Fol-
gendes zu beachten:

- Die Formblätter (Anlage 14c zur KWahlO) werden auf 
Anforderung vom Wahlleiter kostenfrei geliefert. Bei 
der Anforderung sind der Name und ggf. die Kurz-
bezeichnung der Partei oder Wählergruppe, die den 
Wahlvorschlag einreichen will, bei gemeinsamen 
Wahlvorschlägen sämtliche beteiligten Parteien oder 
Wählergruppen, bei Einzelbewerbern/Einzelbewer-

berinnen das Kennwort, sowie Familienname, die 
Vornamen und Wohnort des/der vorzuschlagenden 
Bewerbers/Bewerberin anzugeben. Der Wahlleiter 
hat diese Angaben im Kopf der Formblätter zu ver-
merken.

- Wahlberechtigte, die einen Wahlvorschlag unterstüt-
zen, müssen dies auf dem Formblatt persönlich und 
handschriftlich unterschreiben; die Angaben zum 
Familiennamen, Vornamen, Geburtsdatum und zur 
Anschrift (Hauptwohnung) des Unterzeichners/der 
Unterzeichnerin sowie der Tag der Unterzeichnung 
sind vom Unterzeichner/von der Unterzeichnerin per-
sönlich und handschriftlich auszufüllen.

- Für jeden Unterzeichner/jede Unterzeichnerin ist auf 
dem Formblatt oder gesondert eine Bescheinigung 
der Heimatkommune nach dem Muster der Anlage 
15 zur KWahlO beizufügen, dass er/sie im Wahlge-
biet wahlberechtigt ist.

- Ein Wahlberechtigter/Eine Wahlberechtigte darf nur 
einen Wahlvorschlag unterzeichnen; hat jemand 
mehrere Wahlvorschläge unterzeichnet, so ist seine/
ihre Unterschrift auf allen weiteren Wahlvorschlä-
gen ungültig, die gleichzeitige Unterzeichnung eines 
Wahlvorschlags für einen Wahlbezirk und eine Re-
serveliste bleibt unberührt. 

- Die Unterzeichnung des Wahlvorschlags durch den 
Bewerber/die Bewerberin ist zulässig, wenn dieser/
diese im Kreis wahlberechtigt ist.

- Wahlvorschläge von Parteien und Wählergruppen 
dürfen erst nach Aufstellung des Bewerbers/der Be-
werberin durch eine Mitglieder- oder Vertreterver-
sammlung unterzeichnet werden. Vorher geleistete 
Unterschriften sind ungültig.

3	 Wahlvorschläge	für	einen	Kreiswahlbezirk

3.1 Wählbar ist jede wahlberechtigte Person, die das acht-
zehnte Lebensjahr vollendet hat und seit mindestens 
drei Monaten im Kreis Coesfeld ihre Wohnung, bei meh-
reren Wohnungen ihre Hauptwohnung hat oder sich 
sonst gewöhnlich aufhält und keine Wohnung außer-
halb des Wahlgebiets hat (§ 12 Abs. 1 KWahlG). Nicht 
wählbar ist, wer am Wahltag infolge Richterspruchs in 
der Bundesrepublik Deutschland die Wählbarkeit oder 
die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht 
besitzt (§ 12 Abs. 2 KWahlG). 

 Wer die Staatsangehörigkeit	 eines	Mitgliedstaates	
der	Europäischen	Gemeinschaft besitzt (Unionsbür-
ger/Unionsbürgerin), ist unter den gleichen Vorausset-
zungen wie ein Deutscher/eine Deutsche wählbar (§ 12 
Abs. 1 i. V. m. § 7 KWahlG; § 44 Abs. 2 KrO).

3.2 Das Wahlgebiet des Kreises Coesfeld ist in 27 Wahlbe-
zirke eingeteilt. Der Wahlausschuss des Kreises Coes-
feld hat in seiner Sitzung am 10.03.2020 die Einteilung 
des Kreisgebietes in Wahlbezirke beschlossen. Auf die 
Bekanntmachung	 der	 Einteilung	 der	 Wahlbezirke 
im Amtsblatt des Kreises Coesfeld vom 16.03.2020 
wird aufmerksam gemacht. Das Amtsblatt ist im Inter-
net über die Adresse https://www.kreis-coesfeld.de/ak-
tuelles/amtsblatt.html abrufbar.

3.3 Der Wahlvorschlag für einen Wahlbezirk soll nach dem 
Muster der Anlage 11a zur KWahlO eingereicht werden. 
Er muss enthalten:
- den Namen und - sofern eine solche verwendet 

wird - die Kurzbezeichnung der Partei oder Wähler-
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gruppe, die den Wahlvorschlag einreicht; Wahlvor-
schläge von Einzelbewerbern/Einzelbewerberinnen 
können durch ein Kennwort gekennzeichnet werden;

- Familiennamen, die Vornamen, Beruf, Geburtsda-
tum, Geburtsort und Anschrift (Hauptwohnung), 
Staatsangehörigkeit sowie E-Mail-Adresse oder 
Postfach des Bewerbers/der Bewerberin; bei Beam-
tinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmern nach § 13 Abs. 1 und 6 KWahlG sind 
auch der Dienstherr und die Beschäftigungsbehörde 
oder die Gesellschaft, Stiftung oder Anstalt, bei der 
sie beschäftigt sind, anzugeben.

 Der Wahlvorschlag soll ferner Namen und Anschrif-
ten der Vertrauensperson und der stellvertretenden 
Vertrauensperson enthalten.

3.4 Der Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergruppe 
muss von der für das Wahlgebiet zuständigen Leitung 
unterzeichnet sein (§ 15 Abs. 2 Satz 1 KWahlG). Bei 
Wahlvorschlägen von Einzelbewerbern/-bewerbe-
rinnen muss mindestens ein Unterzeichner/eine Un-
terzeichnerin seine/ihre Unterschrift auf dem Wahlvor-
schlag selbst leisten.

3.5 Dem Wahlvorschlag sind beizufügen:

- Die Zustimmungserklärung des Bewerbers/der 
Bewerberin nach dem Muster der Anlage 12a zur 
KWahlO; die Erklärung kann auch auf dem Wahlvor-
schlag nach dem Muster der Anlage 11a zur KWahlO 
abgegeben werden. Die ordnungsgemäße Abgabe 
der Zustimmungserklärung bis zum Ablauf der Ein-
reichungsfrist ist Voraussetzung für die Abgabe eines 
gültigen Wahlvorschlags.

- Eine Bescheinigung des zuständigen Bürgermeisters 
nach dem Muster der Anlage 13a zur KWahlO, dass 
der Bewerber/die Bewerberin wählbar ist (Wählbar-
keitsbescheinigung); die Bescheinigung kann auch 
auf dem Wahlvorschlag nach dem Muster der Anlage 
11a zur KWahlO erteilt werden.

- Bei Wahlvorschlägen von Parteien oder Wähler-
gruppen eine Ausfertigung der Niederschrift über die 
Versammlung der Partei oder Wählergruppe zur Auf-
stellung der Bewerber/der Bewerberinnen (Anlage 9a 
zur KWahlO) mit der vorgeschriebenen Versicherung 
an Eides statt (Anlage 10a zur KWahlO), siehe auch 
Ziffer 1.2. Ihrer Beifügung bedarf es nicht, soweit 
eine Ausfertigung der Niederschrift und der Versiche-
rungen an Eides statt einem anderen Wahlvorschlag 
im Wahlgebiet beigefügt sind. 

- Sofern sich Beamte oder Arbeitnehmer nach § 13 
Abs. 1 oder 6 des KWahlG bewerben, eine Beschei-
nigung über ihr Dienst- oder Beschäftigungsverhält-
nis, falls der Wahlleiter dies zur Behebung von Zwei-
feln für erforderlich hält.

- Sofern erforderlich (vgl. Ziffer 1.3), der Nachweis 
eines nach demokratischen Grundsätzen gewählten 
Vorstands, die Satzung und das Programm. 

3.6 Unterstützungsunterschriften

 Wahlvorschläge der	unter	Nr.	1.3	genannten	Parteien	
und	Wählergruppen müssen ferner 

- in allen Kreiswahlbezirken von mindestens 10 Wahl-
berechtigten des jeweiligen Wahlbezirks persönlich 
und handschriftlich unterzeichnet sein (§ 15 Abs. 2 
Satz 3 KWahlG, § 94 KWahlO).

 Dies gilt auch für Wahlvorschläge von 
Einzelbewerbern/-bewerberinnen, es sei denn, dass 
sie in der zu wählenden Vertretung einen Sitz auf 
Grund eines Wahlvorschlages haben, in dem sie als 

Einzelbewerber/Einzelbewerberin benannt waren und 
der Wahlvorschlag von ihnen selbst unterzeichnet ist. 

 Die Unterschriften sind auf amtlichen Formblättern 
nach Anlage 14a zur KWahlO zu erbringen. 

 Für jeden Unterzeichner/jede Unterzeichnerin ist auf 
dem Formblatt oder gesondert eine Bescheinigung sei-
ner/ihrer Stadt/Gemeinde nach dem Muster der Anlage 
15 zur KWahlO beizufügen, dass er/sie im Wahlbezirk 
wahlberechtigt ist.

 Die ordnungsgemäße	 Unterzeichnung	 mit	 dem	
Nachweis	der	Wahlberechtigung	der	Unterzeichner	
bis zum Ablauf der Einreichungsfrist ist Vorausset-
zung für das Vorliegen eines gültigen Wahlvorschlags, 
es sei denn, der Nachweis kann infolge von Umstän-
den, die der Wahlvorschlagsberechtigte nicht zu vertre-
ten hat, nicht rechtzeitig erbracht werden.

 Für die Unterstützungsunterschriften ist weiter Fol-
gendes zu beachten: 
- Die Formblätter (Anlage 14a zur KWahlO) werden 

auf Anforderung vom Wahlleiter kostenfrei geliefert. 
Bei der Anforderung sind der Name und - sofern eine 
solche verwendet wird - die Kurzbezeichnung der 
Partei oder Wählergruppe, die den Wahlvorschlag 
einreichen will, bei Einzelbewerbern/Einzelbewerbe-
rinnen das Kennwort, sowie Familienname, Vorna-
men und Wohnort des/der vorzuschlagenden Bewer-
bers/Bewerberin anzugeben. Der Wahlleiter vermerkt 
diese Angaben im Kopf der Formblätter.

- Wahlberechtigte, die einen Wahlvorschlag unterstüt-
zen, müssen dies auf dem Formblatt persönlich und 
handschriftlich unterschreiben; die Angaben zum 
Familiennamen, Vornamen, Geburtsdatum und zur 
Anschrift (Hauptwohnung) des Unterzeichners/der 
Unterzeichnerin sowie der Tag der Unterzeichnung 
sind vom Unterzeichner/von der Unterzeichnerin per-
sönlich und handschriftlich auszufüllen.

- Ein Wahlberechtigter/Eine Wahlberechtigte darf nur 
einen Wahlvorschlag derselben Art (einen Wahlvor-
schlag für die Wahl des Landrats; einen Wahlvor-
schlag für die direkte Wahl im Kreiswahlbezirk und 
nur eine Reserveliste) unterzeichnen; hat jemand 
mehrere Wahlvorschläge unterzeichnet, so ist seine/
ihre Unterschrift auf allen weiteren (späteren) Wahl-
vorschlägen ungültig.

- Die Unterzeichnung des Wahlvorschlages durch den 
Bewerber/die Bewerberin ist zulässig. 

- Wahlvorschläge von Parteien und Wählergruppen 
dürfen erst nach Aufstellung des Bewerbers/der Be-
werberin durch eine Mitglieder- oder Vertreterver-
sammlung unterzeichnet werden. Vorher geleistete 
Unterschriften sind ungültig.

4	 Wahlvorschläge	für	die	Reserveliste

4.1 Für die Reserveliste können nur Bewerber/Bewerbe-
rinnen benannt werden, die für eine Partei oder Wäh-
lergruppe auftreten. 

4.2 Die Reserveliste muss von der für das Wahlgebiet zu-
ständigen Leitung unterzeichnet sein.

4.3 Die Reserveliste soll nach dem Muster der Anlage 11b 
zur KWahlO eingereicht werden. Sie muss enthalten:
- den Namen und - sofern eine solche verwendet wird - 

die Kurzbezeichnung der Partei oder Wählergruppe, 
die die Reserveliste einreicht;

- Familiennamen, Vornamen, Beruf, Geburtsdatum, 
Geburtsort, Anschrift, E-Mail-Adresse oder Postfach 
sowie Staatsangehörigkeit der Bewerber/Bewerbe-
rinnen in erkennbarer Reihenfolge; bei Beamten und 
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Arbeitnehmern nach § 13 Abs. 1 und 6 KWahlG sind 
auch der Dienstherr und die Beschäftigungsbehörde 
oder die Gesellschaft, Stiftung oder Anstalt, bei der 
sie beschäftigt sind, anzugeben.

 
 Die Reserveliste soll ferner Namen und Anschriften der 

Vertrauensperson und der stellvertretenden Vertrau-
ensperson enthalten.

4.4 Auf der Reserveliste kann vorgesehen werden, dass 
ein Bewerber/eine Bewerberin, unbeschadet der Rei-
henfolge im Übrigen, Ersatzbewerber/Ersatzbewerbe-
rin für einen/eine im Wahlbezirk oder für einen/eine auf 
einer Reserveliste aufgestellten/aufgestellte Bewerber/
Bewerberin sein soll. 

 
 In diesem Fall muss die Reserveliste ferner enthalten:

- den Familien- und Vornamen des/der zu ersetzenden 
Bewerbers/Bewerberin;

- den Wahlbezirk oder die laufende Nummer der Re-
serveliste, in dem oder unter der der/die zu erset-
zende Bewerber/Bewerberin aufgestellt ist.

4.5 Nr. 3.5 gilt entsprechend mit der Maßgabe, dass die 
Zustimmungserklärung der Bewerber/der Bewerbe-
rinnen auf der Reserveliste nach dem Muster der Anla-
ge 11b oder einzeln nach dem Muster der Anlage 12b 
zur KWahlO abzugeben ist. Einer Bescheinigung der 
Wählbarkeit bedarf es nicht, soweit Bewerber/Bewer-
berinnen gleichzeitig für einen Wahlbezirk aufgestellt 
sind und die Bescheinigung dem Wahlbezirksvorschlag 
beigefügt ist.

4.6 Reservelisten	der	unter	Nr.	1.3	genannten	Parteien	
und	 Wählergruppen	 müssen	 außerdem	 von	 min-
destens	 100	 Wahlberechtigten	 des	 Wahlgebietes 
(= Kreis Coesfeld) persönlich und handschriftlich unter-
zeichnet sein. 

 Die Unterschriften sind auf amtlichen Formblättern 
nach dem Muster der Anlage 14b zur KWahlO zu er-
bringen; bei Anforderung der Formblätter ist der Name 
und - sofern eine solche verwendet wird - die Kurzbe-
zeichnung der Partei oder Wählergruppe anzugeben. 
Für die Unterzeichnung gilt Nr. 3.6 entsprechend. 

Für weitere Auskünfte steht das Wahlbüro des Kreises ger-
ne zur Verfügung. Es ist telefonisch unter den Rufnummern 
02541/18-9100 bzw. -9132 erreichbar.

Coesfeld, 17.03.2020

Der Kreiswahlleiter 
des Kreises Coesfeld
für die Kommunalwahlen 2020
gez. Dr. Tepe

24/20 – Kreis Coesfeld

Bekanntmachung	gemäß	§	17	der	Neunten	Verordnung	
zur	 Durchführung	 des	 Bundes-Immissionsschutzge-
setzes	(9.	BImSchV)	zur	Errichtung	und	zum	Betrieb	von	
drei	Windenergieanlagen	in	Havixbeck

Verlegung	des	anberaumten	Erörterungstermins	auf	ei-
nen	späteren	Zeitpunkt

Die Firma Windpark Herkentrup GmbH & Co. KG, Süd-
ostring 74, 48329 Havixbeck, hat mit Antrag vom 14.12.2018 

eine Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb von drei 
Windenergieanlagen (WEA) des Typs Nordex N149 Delta 
4000 mit einer Nennleistung von je 4,5 MW, einer Naben-
höhe von 125 m und einer Gesamthöhe von 199,5 m in der 
Gemeinde 48329 Havixbeck an den Standorten Gemarkung 
Havixbeck, Flur 21, Flurstück 307 (WEA 1) sowie Gemar-
kung Havixbeck, Flur 22, Flurstück 69 (WEA 2 und WEA 3) 
beantragt.

Im oben genannten Genehmigungsverfahren ist mit öffent-
licher Bekanntmachung vom 30.07.2019 (Amtsblatt Kreis 
Coesfeld Ausgabe 19/2019) ein Erörterungstermin zunächst 
für den 21.11.2019 im Rathaus der Gemeinde Havixbeck 
festgesetzt worden. Dieser Termin wurde mit öffentlicher Be-
kanntmachung vom 08.11.2019 (Amtsblatt Kreis Coesfeld 
Ausgabe 26/2019) auf den 24.03.2020 in die Bürgerhalle 
Coesfeld verlegt. 

Dieser für Dienstag, den 24.03.2020 ab 9:00 Uhr festgesetz-
te Erörterungstermin wird im Hinblick auf dessen zweckge-
richtete Durchführung gemäß § 17 der Neunten Verordnung 
zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
(Verordnung über das Genehmigungsverfahren – 9. BIm-
SchV) und in Anlehnung an den Erlass „zu weiteren kon-
taktreduzierenden Maßnahmen ab dem 16.03.2020 und 
17.03.2020“ des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und 
Soziales des Landes NRW (MAGS) vom 15.03.2020 auf ei-
nen	späteren	Zeitpunkt verlegt. Datum, Ort und Zeit des 
neuen Erörterungstermins werden rechtzeitig öffentlich be-
kannt gemacht.

Die im Rahmen des Verfahrens eingegangenen Stellung-
nahmen, Einwendungen und Hinweise behalten ihre Gültig-
keit.

Die Verlegung des Erörterungstermins wird hiermit gemäß 
§ 17 Absatz 2 der 9. BImSchV öffentlich bekannt gemacht.

Diese Bekanntmachung wird zusätzlich auf der Internet-Sei-
te des Kreises Coesfeld und in der ortsüblichen Tageszei-
tung für den Bereich der Gemeinde Havixbeck veröffentlicht.

Coesfeld, den 16.03.2020

Kreis Coesfeld
Der Landrat
70.1-2019/0046
Im Auftrag
gez. Geburek

25/20 – Stadt Dülmen

Allgemeinverfügung	 zur	 Verhütung	 der	 Weiterverbrei-
tung	von	SARS-CoV-2	Virus-Infektionen

Gem. §§ 16 Abs. 1 Satz 1, 28 Abs. 1 Satz 2 des Gesetzes 
zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten 
beim Menschen (Infektionsschutzgesetz-IfSG) ergeht zur 
Verhütung der Weiterverbreitung von SARS-CoV-2 Virus-
Infektionen folgende

Allgemeinverfügung

1. Im gesamten Gebiet der Stadt Dülmen sind alle öffentli-
chen und privaten Veranstaltungen, sowohl in geschlos-
senen Räumen als auch unter freiem Himmel, untersagt. 
Ausgenommen hiervon sind notwendige Veranstal-
tungen, insbesondere solche, die der Aufrechterhaltung 
der öffentlichen Sicherheit und Ordnung oder der Da-
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seinsfür- und -vorsorge zu dienen bestimmt sind. 
 Demonstrationen können nach einer individuellen Ver-

hältnismäßigkeitsprüfung zugelassen werden.

2. Folgende Einrichtungen und Angebote sind zu schließen 
beziehungsweise einzustellen:
a. alle Bars, Schankwirtschaften (Gaststätten ohne 

Speisebetrieb), Clubs, Diskotheken, Tanz- und Mu-
sikveranstaltungen, Theater, Kinos und Museen, un-
abhängig von der jeweiligen Trägerschaft oder von 
Eigentumsverhältnissen;

b. alle Fitness-Studios, Reha-Sporteinrichtungen (au-
ßer Einrichtungen, soweit die dort durchgeführten 
Behandlungen ärztlich zwingend erforderlich sind), 
Schwimmbäder und sogenannte „Spaßbäder“, Sau-
nen und Solarien;

c. alle Angebote in Volkshochschulen, in Musikschulen, 
in Fahrschulen sowie in sonstigen öffentlichen und 
privaten außerschulischen Bildungseinrichtungen;

d. Zusammenkünfte in Sportvereinen, in sonstigen 
Sport- und Freizeiteinrichtungen; 

e. Spielhallen, Spielbanken und Wettbüros;
f. Prostitution und Prostitutionsbetriebe;
g. Bolz- und Spielplätze.

3. Der Zugang zu Restaurants und Speisewirtschaften 
(hierzu zählen insbesondere auch Imbissbetriebe, Eis-
dielen und Cafés) sowie Hotels für die Bewirtung von 
Übernachtungsgästen; ist beschränkt und nur unter 
nachstehenden Auflagen gestattet: 

a. Der Zugang ist nur zwischen 6.00 Uhr und 15.00 Uhr 
gestattet.

b. Beim Betreten ist eine Besucherregistrierung mit 
Kontaktdaten (Name, Vorname, Geburtsdatum, An-
schrift, Telefon) vorzunehmen. Dabei sind auch der 
Beginn und das Ende des Aufenthalts festzuhalten.

c. Der Konsum an der Theke ist untersagt.
d. Bei Außerhausverkauf ist sicherzustellen, dass ein 

Mindestabstand von 2 Metern zwischen den einzel-
nen Kunden besteht. Eine namentliche Erfassung der 
Kunden darf beim Außerhausverkauf unterbleiben.

e. Die genannten Einrichtungen sind so auszugestalten, 
dass zwischen den Personen an verschiedenen Ti-
schen ein Mindestabstand von zwei Metern eingehal-
ten wird.

f. Die Räumlichkeiten sind gut zu belüften. Die Belüf-
tung muss mindestens von zwei Seiten erfolgen und 
muss mindestens nach 30 Minuten für mindestens 10 
Minuten wiederholt werden.

g. Die Besucher sind durch den Veranstalter aktiv über 
die allgemeinen Maßnahmen des Infektionsschutzes 
wie Händehygiene, Abstand halten oder Husten- und 
Schnupfenhygiene zu informieren! Entsprechende 
Aushänge in mindestens DIN-A 3 sind an allen Ein- 
und Ausgängen und Toilettenanlagen auszuhängen.

h. Sollten Personen auffallen, die Anzeichen für eine 
mögliche ansteckende Erkrankung aufweisen, so 
sind diese Personen unverzüglich von der Räumlich-
keit auszuschließen. Im Bedarfsfall ist der Rettungs-
dienst hinzuziehen. Bereits beim Einlass ist auf mög-
liche Erkrankte zu achten.

i. Die Einhaltung der Hygienehinweise ist vom Betrei-
ber zu ermöglichen.

j. Übernachtungsangebote dürfen nur zu nichttouris-
tischen Zwecken genutzt werden.

k. Die örtliche Ordnungsbehörde behält sich vor, im 
Falle einer Verschärfung der Lage, die Nutzung zu 
untersagen.

4. Reiserückkehrer aus den vom Robert-Koch-Institut defi-
nierten Risikogebieten dürfen für einen Zeitraum von 14 
Tagen nach Aufenthalt folgende Bereiche nicht betreten:

a. Gemeinschaftseinrichtungen (Kindertageseinrich-
tungen, Kindertagespflegestellen, Heilpädagogische 
Kindertageseinrichtungen, „Kinderbetreuung in be-
sonderen Fällen“, Schulen und Heime, in denen 
überwiegend minderjährige Personen betreut wer-
den) sowie betriebserlaubte Einrichtungen nach § 45 
SGB VIII (stationäre Erziehungshilfe)

b. Krankenhäuser, Vorsorge- und Rehabilitationsein-
richtungen, in denen eine den Krankenhäusern ver-
gleichbare medizinische Versorgung erfolgt, Dialy-
seeinrichtungen, Tageskliniken

c. Stationäre Einrichtungen der Pflege und der Einglie-
derungshilfe

d. Berufsschulen
e. Hochschulen

5. Für Krankenhäuser, Vorsorge- und Rehabilitationsein-
richtungen sowie für stationäre und ambulante Einrich-
tungen der Pflege und der Eingliederungshilfe gelten 
nachstehende Maßnahmen: 
a. Diese Einrichtungen haben Maßnahmen zu ergrei-

fen, um den Eintrag von Corona Viren zu erschwe-
ren, Patienten und Personal zu schützen und persön-
liche Schutzausrüstung einzusparen.

b. Sie haben Besuchsverbote oder restriktive Ein-
schränkungen der Besuche auszusprechen; maxi-
mal ist aber ein registrierter Besucher pro Bewohner/ 
Patient pro Tag mit Schutzmaßnahmen und mit Hygi-
eneunterweisung zuzulassen. Ausgenommen davon 
sind medizinisch oder ethisch-sozial angezeigte Be-
suche (z. B. Kinderstationen, Palliativpatienten).

c. Kantinen, Cafeterien oder andere der Öffentlichkeit 
zugängliche Einrichtungen für Patienten und Besu-
cher sind zu schließen. 

6. Sämtliche Verkaufsstellen im Sinne des Ladenöffnungs-
gesetzes müssen die erforderlichen Maßnahmen zur 
Hygiene, zur Steuerung des Zutritts und zur Vermeidung 
von Warteschlangen treffen. 

 Folgenden Geschäften ist auch die Öffnung an Sonn- 
und Feiertagen von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr gestattet 
(dies gilt nicht für Karfreitag, Ostersonntag und Oster-
montag): Geschäfte des Einzelhandels für Lebensmittel, 
Wochenmärkten, Abhol- und Lieferdiensten sowie Apo-
theken, außerdem Geschäften des Großhandels. 

7. Diese Allgemeinverfügung tritt am Tage nach der öffent-
lichen Bekanntmachung im Amtsblatt des Kreises Coes-
feld in Kraft und gilt zunächst bis zum 19.04.2020.

8. Diese Allgemeinverfügung ist aufgrund von § 80 Abs. 2 
Nr. 3 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) i.V.m. §§ 28 
Abs. 3, 16 Abs. 8 IfSG sofort vollziehbar.

Begründung:
Aufgrund der Erlasse des Ministeriums für Gesundheit, Ar-
beit und Soziales NRW vom 10.03. und 13.03.2020 sind öf-
fentliche und private Veranstaltungen, unabhängig von der 
Anzahl der erwarteten Besucher/Teilnehmer zur Verhinde-
rung der Verbreitung von SARS-CoV-2 zu untersagen. Mit 
Erlass vom 15.03.2020 hat das Ministerium weitere kontakt-
reduzierende Maßnahmen angewiesen.

Mit dieser Allgemeinverfügung setzt die Stadt/Gemeinde als 
die für die Umsetzung des Infektionsschutzgesetzes gem. 
§ 3 der Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten nach 
dem Infektionsschutzgesetz (ZVO-IfSG) örtlich und sachlich 
zuständige Ordnungsbehörde die vorgenannten Erlasse um.

Eine öffentliche oder private Veranstaltung ist ein zeitlich 
begrenztes, an einer definierten Örtlichkeit stattfindendes 
Ereignis, an dem mehrere Personen teilnehmen. Dieses 
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Ereignis hat in der Regel einen definierten Zweck und ein 
Programm mit thematischer, inhaltlicher Bindung oder 
Zweckbestimmung (z. B. Konzerte, Kongresse, Kino, Thea-
ter, Diskothek, Tanzveranstaltungen, Sportveranstaltungen, 
Volksfeste, Firmenveranstaltungen).

Werden Tatsachen festgestellt, die zum Auftreten einer über-
tragbaren Krankheit führen können, oder ist anzunehmen, 
dass solche Tatsachen vorliegen, so trifft die zuständige 
Behörde gemäß § 16 Abs. 1 Satz 1 IfSG die notwendigen 
Maßnahmen zur Abwendung der dem Einzelnen oder der 
Allgemeinheit hierdurch drohenden Gefahren.

Werden Kranke, Krankheitsverdächtige, Ansteckungsver-
dächtigte oder Ausscheider festgestellt oder ergibt sich, dass 
ein Verstorbener krank, krankheitsverdächtig oder Ausschei-
der war, so trifft die zuständige Behörde nach § 28 Abs. 1 
Satz 1 IfSG die notwendigen Schutzmaßnahmen, soweit 
und solange es zur Verhinderung der Verbreitung übertrag-
barer Krankheiten erforderlich ist. Unter diesen Vorausset-
zungen kann die zuständige Behörde gemäß § 28 Abs. 1 
Satz 2 IfSG Veranstaltungen oder sonstige Ansammlungen 
einer größeren Anzahl von Menschen beschränken oder 
verbieten, die eine Verbreitung von Krankheitserregern be-
günstigen.

Gemäß § 2 Nummer 1 IfSG sind Krankheitserreger im Sinne 
des Infektionsschutzgesetzes vermehrungsfähige Agens 
(Virus, Bakterium, Pilz, Parasit) oder ein sonstiges biolo-
gisches transmissibles Agens, dass bei Menschen eine In-
fektion oder übertragbare Krankheit verursachen kann. Bei 
SARS-CoV-2 handelt es sich um einen Krankheitserreger im 
Sinne des § 2 Nummer 1 IfSG.

Der Virus wird von Mensch zu Mensch übertragen. Haupt-
übertragungsweg ist die Tröpfcheninfektion. Dies kann 
direkt von Mensch zu Mensch über die Schleimhäute der 
Atemwege geschehen oder auch direkt über Hände, die 
dann mit Mund- oder Nasenschleimhaut sowie der Augen-
bindehaut in Kontakt gebracht werden. Insofern erhöht sich 
das Risiko einer Ansteckung mit dem SARS-CoV-2 Virus bei 
Veranstaltungen und damit die Gefahr, dass sich die Infekti-
onen in der Bevölkerung weiterverbreitet.

Nach der Einschätzung des Robert-Koch-Instituts (RKI) 
sind zur Bewältigung der aktuellen Weiterverbreitung des 
SARS-CoV-2 Virus „massive Anstrengungen auf allen Ebe-
nen des Öffentlichen Gesundheitsdienstes erforderlich.“ Es 
wird das Ziel verfolgt, die Infektionen in Deutschland so früh 
wie möglich zu erkennen und die weitere Ausbreitung des 
Virus so weit wie möglich zu verzögern. Damit sind gesamt-
gesellschaftliche Anstrengungen wie die Reduzierung von 
sozialen Kontakten mit dem Ziel der Vermeidung von Infek-
tionen im privaten, beruflichen und öffentlichen Bereich ver-
bunden. Vor dem Hintergrund der dynamischen Entwicklung 
der SARS-CoV-2 Infektionen müssen weiterhin kontaktre-
duzierende Maßnahmen zur Beeinflussung, insbesondere 
Verzögerung der Ausbreitungsdynamik ergriffen und Infek-
tionsketten unterbrochen werden. Durch die durch diese 
Maßnahmen verlangsamte Weiterverbreitung des Virus kann 
die dringend erforderliche Zeit gewonnen werden, um im 
Interesse des Gesundheitsschutzes vulnerabler Personen-
gruppen das Gesundheitssystem leistungsfähig zu halten.

Aufgrund aktueller Entwicklungen und Erkenntnislagen, ins-
besondere der stark zunehmenden Ausbreitung von SARS-
CoV-2, ist nach der Risikobewertung des Ministeriums für 
Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-
Westfalen bei Veranstaltungen, unabhängig von der erwar-
teten Teilnehmer-/Besucherzahl davon auszugehen, dass 
keine Schutzmaßnahmen getroffen werden können, die 
gleich effektiv aber weniger eingriffsintensiv sind, als die 
Veranstaltungen nicht durchzuführen.

Mit dem Verbot und den Beschränkungen kann die dringend 
erforderliche Verzögerung des Eintritts von weiteren Infekti-
onen erreicht werden. Dadurch gelingt es, das Gesundheits-
wesen nicht zu überlasten und die erforderlichen Kapazitäten 
für die Behandlung von Erkrankten sowie sonstigen Krank-
heitsfällen bereit zu halten. Damit wird auch Zeit gewonnen, 
Therapeutika und Impfstoffe zu entwickeln.

Die Entwicklungen der letzten Tage zeigen, dass die bishe-
rigen Maßnahmen nicht ausreichen. Aufgrund der Erlasslage 
ist das Entschließungsermessen insofern reduziert, als wei-
tere Maßnahmen erforderlich sind, um die Ausbreitung des 
Virus einzudämmen und Infektionsketten zu unterbrechen.

Hinsichtlich des Auswahlermessens ist grundsätzlich davon 
auszugehen, dass aufgrund aktueller Entwicklungen und Er-
kenntnislagen, insbesondere der stark zunehmenden Aus-
breitung von SARS-CoV-2 auch bei Veranstaltungen von un-
ter 1.000 Teilnehmern/Besuchern keine Schutzmaßnahmen 
getroffen werden können, die gleich effektiv, aber weniger 
eingriffsintensiv sind, als die Veranstaltung nicht durchzu-
führen. Das Auswahlermessen der zuständigen Behörden 
reduziert sich regelmäßig dahingehend, dass nur die Absa-
ge oder zeitliche Verschiebung bis zur Änderung der Ge-
fährdungslage und Aufhebung der getroffenen Maßnahmen 
in Betracht kommt. Hiervon ausgenommen sind notwendige 
Veranstaltungen, insbesondere solche, die der Aufrechter-
haltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung oder der 
Daseinsfürsorge und -vorsorge zu dienen bestimmt sind. Vor 
dem Hintergrund der dynamischen Entwicklung der SARS-
CoV-E müssen weiterhin kontaktreduzierende Maßnahmen 
zur Beeinflussung, insbesondere Verzögerung der Ausbrei-
tungsdynamik ergriffen und Infektionsketten unterbrochen 
werden. Durch die durch diese Maßnahmen verlangsamte 
Weiterverbreitung des Virus kann die dringend erforderliche 
Zeit gewonnen werden, um im Interesse des Gesundheits-
schutzes vulnerabler Personengruppen das Gesundheitssy-
stem leistungsfähig zu halten.

Durch den vorherrschenden Übertragungsweg (Tröpfchen) 
z. B. durch Husten, Niesen, oder teils mild erkrankte oder 
auch asymptomatisch infizierte Personen kann es leicht 
zu Übertragungen von Mensch zu Mensch kommen. Eine 
Vermeidung von nicht notwendigen Veranstaltungen ist an-
gezeigt, um dem Ziel, die Ausbreitung des Virus durch kon-
sequente soziale Distanzierung im täglichen Leben zu ver-
langsamen, näher zu kommen.

Im Rahmen meiner Risikobewertung komme ich zu dem 
Ergebnis, dass bei der aktuellen Ausbreitungsgeschwindig-
keit das Ziel einer Eindämmung nur erreicht werden kann, 
wenn vorübergehend jede Veranstaltung unabhängig von 
ihrer Personenzahl untersagt wird. Jeder nicht notwendige 
soziale Kontakt beinhaltet ein derart hohes Gefährdungs-
potential, so dass nur durch ein Verbot von Veranstaltungen 
eine Weiterverbreitung der Infektionen mit dem SARS-
CoV-2 Virus in der Bevölkerung verhindert oder zumin-
dest verlangsamt werden kann. Dem gegenüber sind keine 
ausreichenden Schutzmaßnahmen durch die Veranstalter 
möglich, die gleich effektiv, aber weniger eingriffsintensiv 
sind, als eine Veranstaltung nicht durchzuführen. Die extrem 
hohen Risikofaktoren des Zusammentreffens von Personen 
bei Veranstaltungen, wie vor allem Dauer, Anzahl und Inten-
sität der Kontaktmöglichkeiten sowie die fehlende Rückver-
folgbarkeit reduzieren mein Ermessen dahingehend, dass 
nur die Absage in Betracht kommt.

Aufgrund der aktuellen Risikobewertung kann nur mit dem 
Verbot von Veranstaltungen die dringend erforderliche Ver-
zögerung des Eintritts von weiteren Infektionen erreicht wer-
den. Ziel ist es, das Gesundheitswesen nicht zu überlasten 
und die erforderlichen Kapazitäten für die Behandlung von 
Erkrankten sowie sonstigen Krankheitsfällen bereit zu hal-
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ten. Damit wird auch Zeit gewonnen, Therapeutika und Impf-
stoffe zu entwickeln.

Unter Berücksichtigung dieser Faktoren ist das zeitlich be-
fristete Verbot nicht nur zur Gefahrenabwehr geeignet, son-
dern auch erforderlich und verhältnismäßig. Zwar werden die 
Grundrechte der Art. 2, Absatz 2, Satz 2, Art. 4, Art. 12 Abs. 
1, Art. 14 Abs. 1, Art. 8 Grundgesetz insoweit eingeschränkt. 
Die Maßnahme ist jedoch in Anbetracht der vorrangigen In-
teressen der Gesundheitssicherung der Bevölkerung, insbe-
sondere der besonderen Risikogruppen, gerechtfertigt.

Inkrafttreten	und	Geltungsdauer:
Die Allgemeinverfügung gilt einen Tag nach ihrer Veröffentli-
chung als bekanntgegeben (§ 41 Abs. 4 Satz 4 Verwaltungs-
verfahrensgesetz NRW). Aus Gründen der Verhältnismäßig-
keit ist sie zunächst bis einschließlich 19.04.2020 befristet. 
Die zeitliche Beschränkung kann bei Fortbestand des Über-
tragungsrisikos entsprechend verlängert werden.

Hinweise:
Die Allgemeinverfügung ist kraft Gesetzes sofort vollziehbar, 
§ 28 Abs. 3 i. V. m. § 16 Abs. 8 IfSG. Eine Anfechtungsklage 
hat somit keine aufschiebende Wirkung. 
Hingewiesen wird ferner auf die Vorschrift des § 75 Abs. 1 
Nr. 1 IfSG, wonach derjenige, der einer vollziehbaren An-
ordnung nach § 28 Abs. 1 Satz 2 IfSG zuwiderhandelt, mit 
Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe be-
straft wird.

Begründung	der	sofortigen	Vollziehung:
Diese Allgemeinverfügung soll die Gesellschaft schützen. 
Hier muss schnell und vorrangig gehandelt werden, um eine 
unkontrollierte Ausbreitung der Coronaviren zu verhindern. 
Ohne die sofortige Vollziehung wäre somit die Gesundheit 
der Bevölkerung gefährdet, da ein mögliches Klageverfah-
ren längere Zeit andauern würde. Dieses wäre im Ergebnis 
nicht hinnehmbar. Nur so kann sichergestellt werden, dass 
auch im Falle einer Klage die Bevölkerung geschützt ist.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Mo-
nats nach Bekanntgabe Klage erhoben werden. Die Klage 
ist beim Verwaltungsgericht Münster, Manfred-von-Richt-
hofen-Str. 8, 48145 Münster, schriftlich oder mündlich zur 
Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle ein-
zureichen.

Die Klage kann auch durch Übertragung eines elektro-
nischen Dokuments an die elektronische Poststelle des 
Gerichts erhoben werden. Das elektronische Dokument 
muss für die Bearbeitung durch das Gericht geeignet sein. 
Es muss mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der 
verantwortenden Person versehen sein oder von der verant-
wortenden Person signiert und auf einem sicheren Übermitt-
lungsweg gemäß § 55a Absatz 4 VwGO eingereicht werden. 
Die für die Übermittlung und Bearbeitung geeigneten tech-
nischen Rahmenbedingungen bestimmen sich nach näherer 
Maßgabe der Verordnung über die technischen Rahmenbe-
dingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über das 
besondere elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-
Rechtsverkehr-Verordnung - ERVV) vom 24. November 
2017 (BGBI. I S. 3803).

Dülmen, den 17.03.2020

Stadt Dülmen
Die Bürgermeisterin
gez. Lisa Stremlau


